
Anmeldeblatt Bioerdgas 

star.Energiewerke GmbH & Co. KG 

Gültig ab 1. Juli 2010      
 
      

Ihre Entscheidung für Bioerdgas:  
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben und zusätzlich ein wertvoller Beitrag zum Umweltschutz. 
 

In Baden-Württemberg gilt ab dem 1. Januar 2010 das geänderte Erneuerbare-Wärme-Gesetz. Demnach 

müssen beim Austausch der zentralen Heizungsanlage in bestehenden Wohnhäusern mindestens 10 Prozent 

des Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Bei Neubauten besteht die Pflicht, mindes-

tens 20 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs durch erneuerbarer Energien abzudecken. Zu den erneuerba-

ren Energien zählt neben z.B. Photovoltaik auch Bioerdgas, das dem "normalen" Erdgas beigemischt wird.  
 

Neben der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben können Sie mit Bioerdgas zusätzlich einen wertvollen Beitrag zum 

Umweltschutz leisten.  
 

So erhalten Sie Bioerdgas der star.Energiewerke: 
 

Teilen Sie uns schriftlich den von Ihnen gewünschten Anteil an Bioerdgas für Ihren jährlichen Erdgasverbrauch 

mit. Der Bioerdgas-Zuschlag von 5 Cent je Kilowattstunde (netto, zuzüglich Mehrwertsteuer, z.Zt. 19 %) wird 

dann auf Ihrer Jahresabrechnung aufgelistet. Bei Bedarf erhalten Sie zum Rechnungsdatum einen Nachweis 

über die von Ihnen bezogende Menge an Bioerdgas. 
 

Teilnahme am Bioerdgas-Tarif der star.Energiewerke: 
 

Hiermit bestelle ich -bis auf Widerruf- folgenden Anteil an Bioerdgas zum Aufpreis von 5 Cent je Kilowattstunde 
(netto, zuzüglich Mehrwertsteuer, z.Zt. 19 %) 
 

XX  10 % XX  20 % XX  30 % meines Erdgasverbrauches 

XX  Den Anteil von   %    meines Erdgasverbrauches 

XX  Meinen gesamten Erdgasverbrauch      
 

Beginn des Bioerdgas-Bezuges ab: _____________________________ 
 

Vor- und Nachname:  

Straße:  

PLZ   Ort:  

Telefonnummer:   Handynummer:  

E-Mail-Adresse:   Kundennummer:  
 
 

 
 
________________________                                                 ______________________________________ 

Datum  Unterschrift  

 
Das Laufzeit-Ende sowie die weiteren vertraglichen Bedingungen Ihres bestellten Anteils an Bioerdgas richten 
sich nach der Vertragslaufzeit und den Bedingungen Ihres derzeitigen Erdgaslieferungsvertrages mit den 
star.Energiewerken. Der bestellte Anteil Bioerdgas ist jedoch jederzeit kündbar, unbeachtet der Laufzeit Ihres 
aktuellen Erdgaslieferungsvertrages mit den star.Energiewerken. 
 

Ihre Fragen rund um Energie und Wasser beantworten wir gerne bei Ihnen "vor Ort" oder in unserem 
Kundenzentrum mit Ausstellungsraum. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Tarifinformationen 

   

Allgemeine Fragen: 07222-773-0  Energieberatung: 07222-773-333 

star.Energiewerke GmbH & Co. KG  www.star-energiewerke.de 

Markgrafenstraße 7   76437 Rastatt  info@star-energiewerke.de 

 


